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Verordnung

über die Einführung derVerordnungüber
Feld - und Forstdiebstähle im Elsaß

vom 5. November 1943 .

8 15

Im Elsaß gilt die Verordnung des Generalbevollmäch -

tigten für die Reichsverwaltung über Feld - und Forst -
diebstähle vom 20. September 1942 ( RGBl . I S. 558 ) mit
den zu ihrer Ausführung , Ergänzung und Xnderung er —

gangenen und noch ergehenden Vorschriften .

8 23

Diese Verordnung tritt ohne weiteres auch im Elsaß8
auller Kraft , wenn sie im Großhdeutschen Reich auſter
Kraft gesetzt wird .

Straßburg , den 5. November 1943 .

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß :

Robert Wagner, ,
Gauleiter und Reichsstatthalter .

Verordnung
über das Forststrafredit und das Forst -

strakverfahren im Elsaß

vom 5. November 1943 .

§ 1.

(1) Im Elsaß gelten in ihrer jeweiligen Fassung :
1. das badische Gesetz über das Forststrafrecht und

das Forststrafverfahren vom 25. Februar 1879 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1924
Pad . Gesetz - und Verordnungsblatt S. 251) ,
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2. vom bad . Forstgesetz vom 15. November 1833 sinn⸗

gemäß diejenigen Bestimmungen , auf die in dem
unter Zifker 1 genannten Gesetz Bezug genommen
wird .

(2) In gleicher Weise gelten im Elsaſ die bad . Aus -
kührungs - Ergänzungs - und Verv altungsvorschriften zu

Ele den in Abs . I genannten gesetzlichen Bestimmungen in3
ihrer jeweiligen Fassung , gégebenenfalls in entsprechen -der oder sinngemäſler Anwendung .

(3) Der Wortlaut des in Abs . 1 Ziffer 1 angeführten
Gesetzes wird anschließend in der für das Elsaf gültigen
Fassung bekanntgemacht ; desgleicken werden diè gemäß
Abs . 1 JZiffer 2 im Elsaff sinngemäß geltenden Bestim -
mungen des bad . Forstgesetzes anschlieffend ihrem weéesent -
lichen Inhalt nach bekanntgemaćht .

Folgende Vorschriften des bad . Gesetzes über das
Forststrafrecht und das Forststrafverfahren erhalten für
das Elsaſi nachstehende Fassung :
K12 : Ermittelung des Wertes des Entwendèeten . Der

Wert des Entwendeten wird in Forstdiebstahls -
källen nadi Riditlinien der höheren Forstbehörde
unter Abzug der Zurichtungskosten durch das zu -
ständige Forstamt festgestellt . “

35 Abs . 1: „ Polizeistrafverfahren . Bei den in den SS 25
und 28 dieses Gesetzes aufgeführten Ubertretungen
findet das Polizeistrafverfahren nack den SS413 ff .
der Strafprozeſordnung , § 40 des Jugendgerichts -
geésetzes und den Bestimmungen des 2. Abschnitts
der Verordnung des Chefs der Jivilverwaltung im
Elsaf über die Bestrafung von Ubertretungen und
über polizeiliche Strafverfügungen vom 30. März 1942

Poßct⸗ ( VOBI S. 122 ) in der Fassung der Verordnung zur
Anderung dieser Verordnung vom 26. Juli 1942
( VOBl . S. 233 ) Anwendung . “

In 5 10 ist das Wort „ badischen “ durch das Wort
„ elsässischen “ zu ersetzen .

In §38 sind die Worte „ badischen Staatsgebièets “ durck
das Wort „Elsaſß “ zu ersetzen .

§ 3.
(1) Das bisher im Elsaß geltende Recht tritt insoweit

auſßler Kraft , als durch diese9 erordnung neues Recht ein -
geführt wird .
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(2) Unbèrührt bleéeiben :
a) die Verordnung des Chefs der JZivilverwaltung im

Elsaß gegen Waldverwüstung vom 6. Januar 1941
( VOBl . S. 16) ,

b) die Verordnung des Chefs der Jivilverwaltung im
Elsaß zum Schutze der Wälder , Moore und Heiden
gegen Brände vom 28. Februar 1941 ( VOBl . S. 167) .8 8

§ 4.
Der Chef der Jivilverwaltung kann die zur Aus —

kührung und Ergänzung dieser Verordnung erforderlichen
Bestimmungen durch Verordnung oder im Verwaltungs -
wege erlassen und sich ergebendèe Zweifelsfragen im Ver -
Waltungswege entscheiden .

Strahburg , den 5. November 1943 .

Rer Ghef der ZiiFIerrltüng im EISsahß

Robert Wagner ,
Gauléeiter und Reichsstatthalter .

Anlage 1.
zu der Verordnung über das Forststrafrecht und das
Forststrafverfahren im Elsaß vom 5. November 1943 .

Bekanntmachung des Wortlauts des bad . Gesetzes
über das Forststrafrecht und das Forststrafverfahren in
der für das Elsaß gültigen Fassung .

Abschnitt I. — Forststrafrecht .

Titel I. — Forstdiebstahl .

81 .
0 8Begriff .

Forstdiebstahl im Sinne dieses Geseètzes ist der in
einem Walde oder auf einem andern hauptsächlich zur
Holznutzung bestimmten Grundstücke verübte Diebstahl :

1. an Holz , welches noch nicht vom Stamm oder Boden f
getrennt ist , och

2. an Holz , welckes durch Zufall abgebrochen oder 865
umgeworfen und mit dessen Zurichtung noch nicht Wad
der Anfang gemacht worden ist ,
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an Abraum , Spänen , Rinde und Forstnebenerzeug —nissen , die noch nicht gewonnen oder eingesammelt
worden sind .

Strafe des einfachen Forstdiebstahls .
Der Forstdiebstahl wird mit einer Geldstrafe bestraft ,

welche bis zum vierfachen Wert des Entwendeten , je -doch mindestens eine Reicksmark beträgt .

§ 3.
BSsriffaund Strafe des ch erten

Forstdiebstahls .
Der Forstdiebstahl wird mit einer Geldstrafe bestraft ,

welche bis zum achtfacken Wert des Entv endeèten , jedochmindestens zwei Reichsmark beträgt , wenn :
1. derselbe an einem Sonn - oder Feiertag , oder zwi -

schen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang began -
gen ist ;

2. der Täter Mittel angewendet hat , um sich unkennt -
lich zu machen ;

3. der Täter dem Bestohlenen oder Forstbeamten gegen -über die Angabe seines Namens oder Wohnorts
verweigert , oder falsche Angaben hierüber Oder
über Namen und Wohnort eines Teilnchmers oder
Gehilfen gemacht hat ;

4. der Täter Waffen , soweit solche nicht zum Holz -
källen oder zur Gewinnung von Forstprodukten
übliche Werkzeuge sind , mit sich geführt hat ;

5. der Täter sich einer Säge bedient hat ;
6. der Forstdiebstahl an Standreisern . Standbäumen ,

Samenbäumen , Alleebäumen , Baumschulpflanzen oder
in verhängten Schlägen ( Schonungen ) begangen wird .
oder Harz , Kien , Saft , Wurzeln , Rinde oder die
Haupt - AMittel ) triebe von stehenden Bäumen ent⸗
wendet werden ;

der Täter sich im ersten oder z¾weiten Rückkall be⸗
lindet .

Ist der Betrag des durch die Entwendung verursach —
ten Schadens gröſter als die nadi Absatz 1 angedrohte
Höchststrafe , so kann die Strafe bis auf das Doppelte des
Schadensbetrages , jedodi nicht über eintausend Reichs -
mark erhöht werden .



§ 4.
Dritter und weiterer Rückfall .

Der Forstdiebstahl im dritten Rüdkfall (5 10) wird mit
Gefängnis bis zu drei Monaten , im vierten Rüdcfall mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten , in weiteren Rückfällen
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft .

§ 5.
Forstdiebstahl aus Not .

Wird ein Forstdiebstahl an geringwertigen Gegen⸗
ständen aus Not begangen , s0 kann von Strafe abge -
sehen werden .

6
GTofler Forstdiebstahl .

Ubersteigt bei einem Forstdiebstahl der Wert des Ent -
wendeten den Betrag von fünfunddreiſlig Reidismark , 80
tritt Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten ein . Der Rüde -
fall in den groſten Forstdiebstahl wird mit Gefängnis von
einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft .

83
Forstdiebstahl zur Veräuflerung .

Wird ein Forstdiebstahl zum Zweck der Veräuſterung
des Entwendeten oder daraus hergestellter Gegenstände
verübt , so tritt bei einem Wertbetrag des Entwendeten
bis zu fünfunddreiflig Reichsmark Gefüngnis bis zu drei
Monaten , bei höherem Wertbetrag Gefängnis bis zu
einem Jahre , bei Rückfällen (§ 10) in dieses Vergehen
Gefängnis bis zu zwei Jahren ein .

§8 .
Versuch und Beihilfe .

Der Versuch des Forstdiebstahls und die Beihilfe zu
einem Forstdiebstahl oder zu einem Versuche desselben
sind strafbar .

§ 9.

Begünstigung und Hehlerei .
Die Begünstigung eines Forstdiebstahls (5 257 RStGB. )und die Hehlerei in Beziehung auf einen solchen ( §8 2581,

259 KStGB . ) unterliegen einer Geldstrafe , welche bis zum
Vierfachen Wert des Entwendeten oder Gehehlten , jedochmindestens eine Reichsmark beträgt .



§ 257 Absatz 2 und 3 deés Reichsstrafgesetzbuches fin -
det ebenfalls Anwendung .

Befindet sich der Begünstiger oder Hehler im ersten
oder zweiten Rückfall , so betre ägt die Geldstrafe bis zum
achtfachen Wert des Entwendetèn oder Gehehlten . jedochmindestens zwei Reichsmärk .

Kuf den dritten und ferneren Rüdéfall findèt die in
4 gedrohte Strafe Anwendung .

Gewerbs - oder gewohnl heitsmäßige Hehlerei G 260
RStGB . ) wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten , beim
Rückfall in dieses Vergehen mit Gefängnis bis zu zwei
Jahren bestraft .

§ 10.

Begriff des Rückfalls .
Im Rückfall befindet sich , wer . nachdem er wegenKorstdiebstahls oder Versuchs eines solchen oder wegenLeilnahme , Begünstigung oder Hehleèrei in Beziehung Altt

einen solchen von einem elsässischen Gericht verurteilt
worden ist , sich innerhalb Jahresfrist von der Verkündungdes Strafurteils an abermals einer dieser Handlungen
schuldig macht .

Forstdiebstähle an Raff - und Leseholz von nicht mehr
Als einer Traglast bleiben hinsichtlich des Rückfalls außer
Betracht .

Jugendliche .
Auf Jugendliche finden die Bestimmung gen deès ersten

Abschnitts des Jugendgericitsgesètzes Anwe ndung .

812
Ermittlung des Wertes des P ntwendeten .

Der Wert des Entwendeèten wird in Forstdiebstahls -
källen nach Richtlinien der höheren Forstbe hörde unter
baus der Zurichtungskosten durch das zuständige Forst —
mt festgestellt .

§ 13.
Ermittlung des kubischen Inhalts

des Stammholz es .
Der kubische Inhalt entwendeten Stammholzes wWirdauf Grund der ermittelten Dimensionen nach den be -

Stéehenden Tabellen festgestellt .
Sind die Dimensionen nicht ermittelt , 50 entscheidet

17
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das Ermessen deés Gèrichts mit Hinsicht auf das Gutachten
der Forstbehörde .

§ 14.
Strafanteil des Beschädigten .

In Forstdiebstahlsfällen erkannteée und beigebrachte
Geldstrafen fallen zur Hälfte , nach Abzug der bestimm -
ten Vergütung für Erhebung und Verrechnung , dem Be—
schädigten zu , unbeschadet der Geltendmachung eines
höheren Schadens vor dem bürgerlichen Richter . Auf
Geldstrafenanteile , die nach Abzug der Vergütung für
Erhebung und Verrechnung weniger als eine Reichsmark
betragen , hat der Beschädigte keinen Anspruch .

8 155
Haftbarkeit Dritter für die Geldstrafen .

Gegen Personen , welche zu dem Verurteilten in dem
in 8 361 Ziffer 9 des Reichsstrafgesetzbuches vorgeschenen
Verhältnisse stehen , wird in Forstdiebstahlsfällen die
Haftbarkeit für die erkannten Geldstrafen und die Kosten
fkür den Fall des Unvermögens des Verurteilten ausge -
sprochen , sofern sie nicht nachweisen , daß sie die Tat
nicht verhindern konnten .

§ 16.

Umwandlung unbeibringlicher Geld - ⸗
StfEn

Auf die nach §s 2 bis 10 dieses Geseètzes erkannten
Geldstrafen finden die SS 27b , 27c , 28, 284 und 29 des
Reichsstrafgesetzbuchs mit der Maßgabe Anwendung , daß
eine Geldstrafe , welche wegen Unvermögens des Ver —
urteilten und des dafür haftbar Erklärten nidit beige -
trieben werden Kann , erstérem gegenüber in Gefängnis
umzuwandeln ist , und daß die Ersatzstrafe höchstens ein -
hundertachtzig Tage beträgt .

§ 17

Vollzug der Gefängnisstrafen durch
Forst - Oder Gemeindearbeit .

Statt der in § 16 vorgesehenen Gefängnisstrafe kann
der Verurteilte während der für dieselbe bestimmten
Dauer , auch ohne in einer Gefangenenanstalt einge -
schlossen zu werden , zu Forst - oder Gemeindearbeiten ,
Welche seinen Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen
sind , angehalten werden .
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Dabei kann dem Veèrurteilten für eine beèestimmte Zahlvon Tagen eine seiner Leistungsfähigkeit entsprechendebestimmte Arbeit in der Art angewiesen werden , daß .venn er die Arbeit früher vollendeèt , der betreffendeStrafteil als verbüßlt gilt .

§ 18.
Arbeit zugunsten des Beschädigt

Wirde der Behörde , welche die Leistung der Forst - oder
Gemeindearbeèit zu überwachen hat . von dem Beschädig -ten , noch ehe mit dér anderweitigen Vollstredsung derStrake begonnen ist , zu seinem Vorteil gereichende Arbeitder in § 17 genannten Art nachgewiesen , so soll der Ver -urteilte zunächst zu deren Leistung angehalten werden .Dem Beschädigten ist hierfür eine Vergütung , mit Aus -nahmeé der Aufsichtskosten , nicht abzufordern .

8

§19 .

Kusführungsbestimmungen
im Verordnungsv ege

Das nähere über den Vollzug der Forst - Oder ( 5e-
meindeèarbeit wird im Vèrordnungswege beèestimmt .

§ 20.

Einziehung .
Neben der durch den Forstdiebstahl verwirkten Strafekann auf Einziehung der 2zul Verübung eines Forstdieb -Stahls geeigneten Werkzeuge erkannt werden , welche derläter bei der Verübung mit sich geführt hat , ohne Rüdæ-sicht darauf , ob siè demselben gehören oder nicht .

Titel II . — Unbefugtes Weiden und Beschädigungen in
Waldungen .

§ 24 .
Unbefugtes Weiden .

Das unbeéfugte Weiden von Rindvieh , Pferden . Eseln ,
Geißen , Schafen und Schweinen in Waldungen wird mit
einer Geldstrafe von einer bis zu fkünfzig Reichsmark
belegt .

Geschah das Weiden in forstpolizeilich verhängten
Schlägen oder beträgt der durch das Weiden verursachte
Schaden mehr als fünfzig Reichsmark , so kann auf eine
Geldstrafe bis zu dreihundert Reichsmark erkannt werden .
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8223

Haftbarkeit des Eigentümers für den
Hirten .

Der kür den Hirten haftbare Eigentümer 68 15, 24)

wWird zu dem in § 15 ihm nachgelassenen Entlastungs -
beweis dann nicht zugelassen , wenn der Hirte während

seiner Dienstzeit béi ihm bereits zweimal wegen unbe —

kugten Weidens vèerurteilt Wurde und seit der Verkün —

dung des zweiten Strafurteils ein Jahr noch nicht ver⸗

strichen ist .
§ 23.

Beschädigungen .
ln Waldungen verübte vorsätzliche und rechtswidrige

Beschädigungen und Zerstörungen an stéhendem oder

liegendem Holz oder Forsterzeugnissen werden , wenn

der verursachte Schaden den Betrag von künkunddreißig

Reichsmark nicht übersteigt , mit einer Geldstrafe belegt —
Welche bis zum vierfachen Schadensbetrag geht , jedoch
mindeèstens eine Reichsmark beträgt .

Eines Strafantrags bedarf es weder in diesen Fällen

noch bei höherem Schadensbetrag .

§ 24.

Gemeinsame Bestimmungen zu S8 21 und 283.

Die Bestimmungen der Ss 8, 11, 14 bis 18 dieses Ge -

Setzes finden auch bei unbefugtem Weiden und Beschä —

digungen in Waldungen Anwendung .

Titel III . — Zuwiderhandeln gegen forstpolizeiliche Vor -
schriften .

§ 25.

Unbefugtes Bauen in der Nähe
von Waldungen .

Die Ubertretung der Vorschrikten der & 57 bis 59 des

Forstgesetzes wird an Geld bis 2u einhundertfünfzig
Reicksmark oder mit Haft bestraft .

§ 26.

Gegenstandslos wegen der Aufhebung der §s 60 bis 67

des bad . Forstgesetzes durch §S 11 Abs . 3 der Verordnung

zum Schutze der Wälder , Moore und Heiden gegen Brän⸗
de vom 25. Juni 1938 ( KGBl . I S. 700 ) ; Vgl. auch §S 310a
Zikfer 2 RStGB .
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Unerlaubte Ausstockung usw .

Die unerlaubte Ausstockung , Abholzung , Jerstörung
oder Gefährdung eines Waldes 690 des Forstgesèetzes )
wird an Geld bis zu eintausendfünfhundert Reichsmark
beéstraft .

Die Geldstrafe kann bis zum Wert des vorschrifts -
widrig gefällten Holzes ansteigen , wenn dieser eintausend -
künkhundert Reichsmark übersteigt : audi kann in diesem
Falle neben der Geldstrafe auf Gefängnis bis zu sechs
Monaten erkannt werden .

Auf Grund eines rechtskräftigen Strafurteils kann die
Verwaltungsbehörde den Verurteilten auf Antrag der
Forstbehörde unter Beförsterung ( &S90b des Forstgesetzes )
Stellen .

§ 28.

Sonstigeé
besonders bedrohte Ubertretungen .

An Geld bis zu einhundertfünfzig Reichsmark wird
bestraft :

1. die Ubertretung der Wirtschaftsordnung seitens der
die Forsteigentumsrechte der Gemeinden und Kör⸗
perschaften ausübenden Beamten ;

2. die Ubertretung des § 95 des Forstgesetzes ;
3. die Unterlassung der dem Privatwaldbesitzer auf —

getragenen Kulturen .
Im Fall der Ziffer 3 findet Absatz 3 des § 27 ehen⸗

falls Anwendung .

Sonstige nicht besonders bedrohte
Ubertretungen .

Die Ubertretung sonstiger forstpolizeilicher Vorschrif —
ten , hinsichtlich welcher eine besondere Strafe nicht fest -
gesetzt ist , wird an Geld von einer bis fünfzig Reichs -
mark bestraft .

§ 30.

Unbefugter Aufenthalt im Walde .
Wer im Walde auſßerhalb des öffentlicken , zum ge -

meinen Gebrauch bestimmten Weges , ohne hierzu beéfugt
zu sein . zur Verübung eines Forstdiebstahls ausgèrüstet
betroffen wird , wird an Geld von einer bis fünfzig Reichs —
mark bestraft .



§ 31.

Unbefugtes Sammeln von Beeren usw .

An Geld von einer bis einhundertfünfzig Reichsmark
oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft , Wer
zur Nachtzeit oder entgegen den gemäß § 52à des Forst -
gesetzes erlassenen Verboten und Anordnungen Beeren ,
Kräuter oder Pilze sammelt oder gegen solches Verbot
Beeren feilhält oder versendet .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der gesammel -
ten Beèèren , Kräuter oder Pilze und der zum Sammeln
verwendeèten Geräte erkannt werden , ohne Rüdésicht dar -
auf , ob sie dem Täter gehören .

Abschnitt II . — Forststrafverfahren .

Titel I. — Allgemeine Bestimmungen .

§8
Gerichtsbarkeit .

Jur Aburteilung sämtlicher in diesem Geseètze mit
Strafe bedrohten Handlungen sind die Amtsgeèrichte sach —
lich zuständig . Der Amtsrichter entscheidet allein .

8
Ordentliches Strafverfahren .

Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der
Strafprozehordnung und , unbeschadet der Vorschrift des
§ 32 Satz 2, nach den Bestimmungen dèes zweiten Ab -
schnittes des Jugendgerichtsgesétzes mit Ausnahme der
Fälle , welche im folgenden Paragraphen dem beèsonderen
Strafverkahren zugewiesen sind .

§ 34.
Besonderes Strafverfahren .

Hinsichtlich der in den §s 2, 3, 9 Absatz 1 und 3, 21.
23 Absatz 1, 29, 30 dieses Gesetzes , sowie den S§ 361“,
3688 und é, 3702 des Reichsstrafgesetzbuchs mit Strafe be -
drohten Fälle , soweit sich die drei letzteren Paragraphen
auf Verletzungen der Geseèetze zum Schutze der Forsten
beziehungsweise in Wäldern verübte Zuwiderhandlungen
beziehen , richtet sich das amtsgerichtliche Verfahren nach
den besonderen Bestimmungen des II . Titels dieses Ab⸗
schnitts .

3230.
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Das gleiche gilt bei den in §S 31 dieses Geseètzes mitStrafe bedrohten Ubertretungen , soweit sie sich auf das

Sammeln der Beeren , Kräuter und Pilze beéziechen .
§ 35.

Polizeistrafverfahren .
i den in den Ss 25 und 28 dieses Gesetzés aufgeführ⸗ten Ubertretungen findèt das Polizeistrafverfahren nadiden SS413 ff . der Strafprozeßordnung , S 40 des Jugend -

gerichtsgesetzes und den Bestimmungen des 2. Abschnittsder Verordnung des Chefs der Jivilverwaltung im Elsaßüber die Bestrafung von Ubertretungen und über polizei -liche Strafverfügungen vom 30. Mär ? 1942 ( VOHBl. S. 122 )in der Fassung der Verordnung zur Anderung dieser Ver -
ordnung vom 26. Juli 1942 ( VGhBl. S. 233 ) Anwendung .Das gleicke gilt bei den Ubertrétungen des § 31, S0⸗weit sie sich auf das Feilhalten und Versenden vonBeeren beziechen .

Be
f

§ 36.
ahrensart bei 2 us à mim en hängenden

Strafsachen .
Ist eine Person méhrèerer aus diesem Gesetze straf -barer Handlungen beschuldigt , oder sind bei einer solchen

Handlung meéhrere Personen als Täter , Teilnehmer , Be-
günstiger oder Hehler béeschuldigt , und würde nadt denS § 33 und 34 dieses Gesetzes bèeim Amtsgerichte auf dieeine Handlung beziehungsweise Person das ordentlickhe ,auf die andeère - das beésondere Strafverfahren Anwendungfinden , so tritt ersteres bezüglich sämtlicher Handlungenbeziehungsweise Personen ein .

Das Gericht kann aus Gründen der Iweckmäßigkeitjede der zusammenhängenden Strafsachen dem an sichauf sie anwendbaren Verfahren zuweisen .

Verf

Titel II . — Besonderes Forststrafverfahren
bei den Fällen des S 34.

§ 37.

Staatsanwaltschaft .
Die Vertretung der Staatsanwaltschaft steht den Be -

2zirksforstbehörden zu .
Hinsichtlich der Vertretung der Anklage in der Haupt - ⸗

Verhandlung können im Verordnungsweége abweichende
Vorschriften erlassen werden .



§ 38.
Gerichtsstand .

Der Gerichtsstand béezüglich aller Teilnehmier , Be-

günstiger und Hehler ist nur bei demjenigen Amtsgerichte
begründeèt , in déssen Bezirk die strafbare Handlung be —

gangen ist .
Ist der Ort derselben nicht zu ermitteln , oder ist sie

außerhalb des Elsaß begangen , so bestimmt sich der Ge —
richtsstand nach den Vorschriften der Strafprozefordnung ;
ist der Angeschuldigte noch jugendlich , so finden die Be—
stimmungen des Jugendgerichtsgesetzes Anwendung .

§ 39.

Periodische Aburteilung ; Register .
Die Aburteilung gèschieht periodisch auf Grund von

Registern , welche die Bezirksforstbéhörde einreicht . Wenn
an einer der im §S 34 genannten strafbaren Handlungen
ausschließlich Jugendliche beteiligt sind , so ist über sie
ein besondeères Register einzureichen .

Die Bezirksforstbehörde beantragt dabei gleichzeitig
zu jedem Anzeigefall eine bestimmte Strafe .

Dringende Fälle sind auf Antrag der Beèzirksforst -
behörde oder von Amtswegen sofort einzeln zu erledigen .

§ 40.

Styaf befehle .
Der Amtsrichter erläßt zunächst auf Grund der Re —

gister Strafbefehle mit dem in § 409 der Strafprozeß -
ordnung geordneèten Inhalt gegen die Täter und die im
§ 15 dieses Geèsetzes genannten Personen .

Stéehen dem Antrage der Bezirksforstbehörde nicht zu
hebende Bedenken entgegen , so ist nach §S 408 Absatz 2
der Strafprozehordnung zu verfahren .

§ 41.

Einspruchsrecht Dritter .
Der gesetzliche Vertreter eines Beschuldigten , des -

gleichen der Ehemann einer beschuldigten Frau können
binnen der für den Beschuldigten laufenden Frist selb - ⸗
ständig Einspruch erheben .

Auf einen solchen Einspruch und das Verfahren fin⸗
den die über den Einspruch des Beschuldigten geltenden
Vorschriften entsprechende Anwendung .
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§ 42.

Justellungen .
Die Zustellungen werden vom Amtsgericht unmittel -

bar veranlaſit ; für den Nachweis derselben können im
Verordnungswege einfachere Formen zugelassen Verden

§ 43.
Gemeinsame Hauptverhandlu ng .

Für sämtliche Fälle eines Forstbezirks ( Registers ) , bei
welchen Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben wurdée .
oder die nach §S 40 Absatz 2 zur Hauptverhandlung aus -
gesetzt wurden , ist in der Regel eine gemeinsame
Hauptverhandlung anzuordnen . 5

Soweit ein Verfahren sich ausschließlidi gegen Jugend -liche richtet , ist gegen sie gesondert zu verhandelh . Ridh⸗
tet sich das Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche
zugleich , so kann auch gemeinsam verhandelt Werden .

§S§ 44 - 46 .

Gegenstandslos .

§ 47.

Protokolle .
Als gemeinsames Protokoll der Hauptverhandlungdient das Register , in welches für jeden Fall das Haupt -ergebnis der Verhandlung , das erlassene Urteil und des -

sen Verkündung einzutragen sind .
Urteilsgründe sind nur anzugeben , wenn ein von dem

Strafantrag E 39 Absatz 2) abweichendes Urteil ergeht .
Nach der Beschaffenheit einzelner Fälle können für

dieselben besondere Protokolle aufgenommen werden .

§ 48.

Kosten .
Auf die Kosten des Verfahrens finden die Bestim -

mungen der Strafprozeßordnung und des Gerichtskosten -
gesetzes entsprechende Anwendung .

§ 49.

Geltung der Strafprozefordnun gund
des Jugendgerichtsgesetzes .

Im übrigen finden die allgemeinen Vorschriften der
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Strafprozehordnung und des zweiten Abschnitts des

Jugendgerichtsgesetzes Anwendung .

Anlage 2

zu der Verordnung über das Forststrafrecht und das
Forststrafverfahren im Elsaſt vom 5. November 1943 .

Bekanntmachung der im Elsaf anwendbaren Bestimmungen
des bad . Forstgesetzes vom 15. NoVvember 1833 in ihrer für

das Elsaß gültigen Fassung .

§ 524 Das Sammeln von Beeren , Kräutern und Pilzen im
Waälde , auf Weidfeldern , Gdungen und dergleichen
kann von den Wald - und Grundeigentümern ver —
boten oder an Beschränkungen geknüpft werden .

Die Forstbehörde ist befugt , nach Benehmen
mit den Eigentümern , für ihren Bezirk oder Teile
ihres Bezirks solche Verbote oder Beschränkungen
aufkzuheben , wenn sie das rechtzeitige Einbringen
oder die wirtschaftliche Verwertung von Erzeug -
nissen gefährden , deren Einbringung einem öffent⸗
lichen Intèresse entspricht , insbesondere wenn das
Sammeln einen Erwerbszweig einer Gemeinde des
Landeés bildèet . Sie ist in gleicher Weise befugt ,
den Beginn der Beerenernte festzusetzen , das Sam -
meln von Beeren , Kräutern oder Pilzen in zeit -
licher , örtlicher oder persönlicher Beziehung an
Beschränkungen zu knüpfen , und die Verwendung
von Sammelgeräten , welche die Beerenernte oder
den Pflanzenwuchs schädigen , sowie das Feilhalten
und Versenden von Beeren vor einem gewissen
Jeitpunkt zu verbieten .

Die Anordnungen der Eigentümer oder der
Forstbehörde sind gehörig bekannt zu machen ; in
geèeigneéten Fällen genügt die Anbringung von Ver —
botstafeln oder das Verhängen der Schläge .
Das Sammeln von Beeren , Kräutern , Pilzen zur
Nachtzeit ist verboten .

2 In Waldungen oder in Waldnähe von weniger als
120 m dürfen keine Wohn - oder andeère Gebäude
errichteét werden .

Das Wiederherstellen und Erweitern von er —
laubterweise bereits errichtéeten Gebäuden ist un -
ter diesem Verbot nicht begriffen .
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Die Vorschrift des S 57 gilt nicht für Gebäudeè . die
in geschlossenem JIusammenhang mit einem Ort
errichtéèt werden .

Eine Ausnahme vom Verbot des § 57 kann die
höhere Forstbehörde hur nadi Vernehmung der
Waldbesitzer bewilligen , deren Wald von der Bau -
stelle nicht mehr als 120 in entfernt liegt .

Wird eine solche Ausnahmebewilligung erteilt ,
Sordarf in dem Gebäude dennodi keiné Niederlage
zum Holzhandel und keine Holzbearbeitungswerk⸗
stätte errichtét werden , sofern die Bewilligung sich
nicht ausdrücklich hierauf erstrecdkt .

Wenn eine V aldausstockung oder ein Kahl - Oder
ein in seinen Folgen ähnlidler Hieb ohne Erlaub⸗
nis vorgenommen wird , oder wenn die Bewirt⸗
schaftung eines Waldes déessen Jerstörung befürch⸗
ten läßt , insbesondere wenn derselbe auf eine
Weise abgetrieben wird , daß die sofortige Wieder -
erziehung eines jungen Waldes durch natürlichen
Samenabfall oder durch Stockausschlag nicht er⸗
Wartet werden kann , oder wenn die Forstnebeén -
nutzungen beharrlick auf eine Art ausgeübt Wer⸗
den , daf eine V aldzerstörung zu bésorgen ist , 80
hat die Forstbehörde ein solches Verfahren Sofort
einzustellen , vVobei die Polizei - und Verwaältungs -béhörden sie wirksam zu unteèrstützen haben .

Alle kulturfähigen Waldflächen , deren Zustand die
Vornahme von Kulturen erfordèrt , Sowie die aus -
gestockten , aber innerhalb der béstimmten Frist
nicht in landwirtschaftliches Gelände umgewandel -
ten Flächen müssen durc Kulturen wieder in
Waldbestand gebracht werden .

Ist gegen einen Waldbesitzer nach vorhergegan -
gener Veranlassung durch die Forstbehördèe und
nach befristeter Aufforderung durch die Verwal⸗
tungsbehörde wegen Nichtbeachtung dieser Vor -
schriften rechtskräftig auf Strafe erkannt , s0 hat
die Verwaltungsbehörde zugleich den Vollzug der
Kulturen auf Kosten des Waldbesitzers unter Lei -
tung der Forstbehörde anzuordnen .

Falls der Waldbesitzer die hierfür veranschlag -ten Kosten nicht sofort hinterlegt , werden sie vor -
schußweise von der Staatskasse bezahlt . In diesem
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§ 95

§ 96

Falle wird der bèetr . Wald sofort unter Beförste —

rung gestellt .

Wird ein Waldbeèsitzer wegen Nichtbèeachtung der
Vorschriften deés § 90 oder nach §S 90a unter Be—

körsterung gestellt , so ist zugleich die Dauer die
ser Mahßnahme , die auf mindestens zehn Jahre zu
bemeéssen ist , auszusprechen .

Für diese Beförsterung gelten sinngemäß die
gleichen Bestimmungen wie für die Waldungen der —
Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen
Rechts . Der Waldbesitzer hat insbesondere die
gleichen Forstverwaltungsbeiträge wie die Gemein -
den und Körperschaften des öffentlichen Rechts zu
tragen .

( Vgl . die Verordnung des CdJ . i. Els . zur Rege -
lung der Forstverwaltungsbeiträge der waldbe -
sitzenden Gemeinden und Körperschaften des
öfkentlichen Rechts im Elsaß vom 5. Februar 1942

VOBl . S. 76 —) .

Alles Holz von Ausschlagbeständen an den Strom —
und Flußufern bis zu den Hauptdämmen oder
Hochgestaden kann , solange es nicht ein Alter von
6 Jahren , bei hartem Holz von 10 Jahren erreicht
hat , von der Wasserbaubehörde zum Flußbau in
Anspruch genommen werden .

Wenn der Waldbésitzer für eigene Zwecke solches
Holz fällen will , so hat er späteéestens vier Wochen
zuvor die Wasserbaubehörde in Kenntnis zu setzen ,
welche die Mitteilung zu bescheinigen hat . Erhält
der Waldbesitzer vor dem von ihm bezeichnéeten Lulũ

Fällungsbeginn keine andere Nachricht , so steht— 4 8 8 —der Hieb zu seiner freien Verfügung . I61

Ausgenommen von den Vorbehalten für den Fluß - ⸗
bau sind die zum Korbmachen und zum Garben -
binden geèeigneèten Weiden , sowie das Holz für den
eigenen Wasserbau des Waldbesitzers .
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Der Chef der Zivilverwaltung Straßburg , 9. Dez . 1943
im Elsaß nöllerstraße 1

Finanz - u. Wirtschaftsabteilung AVIIII

—Forstverwaltung
I. Verordnung über das

Forststrafrecht u. das
Forststrafverfahren

Nr. Wi/ F 3770/43 im Elsaß .
VOBI S 164 ff

II . Verordnung über die
Einführung der Ver⸗
ordnung ſüber Feld -

Forstdiebstähle 5Elsaß . ( VOBl . S. 163

An die Forstämter im Elsaß .

Ich weise die Forstämter auf die obengenannten bei⸗
den Verordnungen des Chefs der Jivilverwaltung vom
5. November 1943 besonders hin . Die neuen korststraf -
rechtlichen Bestimmungen müssen von den Forstämtern
restlos beherrscht und auch den Forstbeètriebs - und Schutz -
beamten in den einschlägigen Teilen wiederholt zur
Kenntnis gebracht werden .

Indem ich mir weiteres vorbehalte , béschränke ich
mich zunächst auf Folgendes :

I. Das neue Forststrafrecht im Elsafz .

K. Einführungsvei
( VOBl . S. 164) .

Zu S 1: Da auf meinen besonderen Wunsch das bad .
Forststrafrecht lückenlos eingeführt und möglichst auf
eine subsidiäre Geltung seithèrigen Rechtes veèrzichteèt
werden sollte , war es notwendig , die im bad . Forststraf -
geésetz angeführten Bestimmungen des bad . Forstgesetzes
vom Jahre 1833 sinngemäß ebenfalls zu übernehmen .

rdnung vom 5. November 1943

Zu S 2: Siehe unter B bei den Petreffenden SS.
Zu S 3: Auf die folgenden , in Geltung bleibenden Ver -

ordnungen des Chefs der Zivilverwaltung im Elsafl wird
besonders hingewiesen .
a) Verordnung gegen Waldverwüstung ( VOBl . 1941 S . 16) .

Bestimmungen unter §S 27 FStrV . (S. unter B) einerseits
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und der Verordnung des Chefs der Jivilverwaltung
gegen Waldverwüstung andeèrerseits dedçen sich nicht ,
Siè überschneiden sich vielmehr . Wie in Badlen müssen
diese Bestimmungen daher auch im Elsaß nebenein —
andeèr Geltung haben .

b) Die Strafbestimmungen des 5 26 bad . FStrG . —über —
schrieben „ Feuersgefahr für Waldungen “ — sind durch
die Strafbestimmungen in § 9 der Reichsverordnung
zum Schutze der Wälder , Moore und Heiden gegen
Brände vom 25. Juni 1938 ( RGBl . J S. 700 ) ersetzt . Diese
Reichsverordnung ist im Elsaß eingeführt ( VOBl . 1941
81670¹
Ich weise außerdem noch ausdrücklich darauf hin , daß

als weitéère Strafbestimmung der § 310aà Ziffer 2 RStGB .
in seiner Fassung vom 4. September 1941 ( KGBl . I S. 549 )
Geltung hat und unter Umständen zu einem höheren
Strafmaß führen wWird.

Zu S 4: Die Verordnung vom 5. November 1943 ist am
Tage nach der Ausgabe des Verordnungsblatteés in Kraft
getreéten ( gl . VO. vom 16. August 1940 ( VOBl . S. J).

B. Wortlaut des geltenden Forststrafrechts ( Anlage 1 zuf
Einführungsverordnung ) .

Die Verordnung ist so übersichtlich , daß ich auf ein
Eingehen im einzelnen verzichten kann . Um so meéhr ist
es Sacheè der Forstämter , sich im einzelnen und über die
Jusammenhänge genau zu unteèrrichten . Dies dürfte auch
den nicht aus der bad . Forstvèe rwaltung hervorgegangenen
Dienstvorständen nicht schwer fallen , dad das Forststraf -
recht der einzelnen deutschen Länder im Grundsätzlichen
Weitgehend übeèereinstimmt .

Zu 8 8: Auf die Strafe wegen dieser Tatbestände fin -
den die SS 44 und 49 Absatz 2 RStGB . Anwendung .

10: Die Rückfallregister werden von den Amtsge -
richten geführt . Sie sind künftig von den Forstämtern
dort zu erheben oder einzusehen ; auch schriftliche An -
krage , ob Rückfall vorliegt , ist zulässig .

Zu 58 12: In Baden ist für das ganze Land die Auf -
stellung und Veröffentlichung eines sogenannten Wert —
tarifs der Walderzeugnisse vorgeschrièbel Diese Be—
stimmung ist für das Elsaß vere infacht W Die Forst -
ämter setzen in eigener Zuständigkeit und ohne Ver⸗
öffentlichung von Fall zu Fall den ' W ert des Entwende -

Lu 8!

Ju .
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ten fest . Als Richtlinien der höhèeren Forstbehörde geltenbis auf weiteres die bestehenden Preisvorschriften . Von
den Marktpreisen sind dabei die Zurichktungskosten abzu -
Setzen . Ich erwarte genaue Einhaltung dieser Bestimmungen .

Zu 8 17 bis 19: Von der Bestimmung des S 17 soll nurin besonderen Ausnahmefällen Gebraudh gemacht wer⸗
den . Schon die dabei auftrètende unverhältnismäßige Ver —
Waltungsarbeit gibt Anlaß , von dieser Strafart möglichstabzusehen .

§ 20: Die Einziehung der von dem Forstschutzbeam -
ten beschlagnahmten Werkzeuge ist im Forststrafregister39 1 und 2) neben der für den Forstdiebstahl bean⸗
tragten Strafe besonders zu beèantragen .

Zu S 26: Ich verweise zunächst auf das oben unter IA
2u § 3b Gesagte . Das Strafverfahren ist das Ordentliche

33) . Auch wenn der S 310a Ziffer 2 RStGB . (S. v. ) 2ur
Anwendung kommen soll , gilt das „ Ordentlicie Strakver -

fahren “ (5 Es handelt sich hier um ein Vergehen ,
dessen Unrechtsgewicht größer ist als bei den sonstigenkür das „ Besondeère Strakverfahren “ (§ 34) vorgesehenen
källen . Der in §S 34 vorgesehene § 3686 ist nact dem s0 -
eben und unter IA . zu §S 3b Ausgeführten i . d. R. nicht
anzuwenden . )

Zu 8 27: Vergleiche das unter IA . zu §S 3a , sowie das
unter IC . zu § 90 EG. Dargelegte .

Zu 8 29: Auf die Einführung dieses Paragraphen über
Sonstige nicht besonders bedrohte Uber⸗
t ( retungen “ habe ich besonderen Wert gelegt . In der
Praxis der Forststrafrechtspflege in Baden hatf der & 29
von jeher eine wichtige Rolle gespielt . Eine Aufzählung
der einzelnen Fälle ist in Baden weder vom Gesetzgeber
gewollt , noch praktisch möglich . Der §S 29 hat daher die
vorliegende allgemeine Fassung behalten . Strafantrag
nach § 29 kann selbstredend nur gestellt werden , wenn
die im einzelnen nötigen forstpolizeilicien Vorschriften
von den Forstämtern jeweils in der dem Einzelfall an -
gemeéssenen Weise bekanntgemacht waren . En ländlichen
Gegenden genügt 2. B. das Verhängen nicht zu betrèten -
der Schläge . )

Zu 8 33, 34, 35: Die Forstämter müssen an Hand die -
ser drei Paragraphen genau unterscheiden , welche Ver -
kahren jeweils durchzuführen sind . Von den drei Ver -
kahrensarten — Ordentliches Strafverfahren , Besonderes
Strafverkahren , Polizeistrafverfahren spielt naturgemäß
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das „ Besondere Strafverfahren “ S 34 nach der Zahl der
Fälle die Hauptrolle . Es ist daher im II. Titel dieses Ab-
schnittes der Verordnung in den Ss 37 bis 49 ausführlich
behandelt .

Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft vor dem Aints -
gèricht (& 37) stéèhen im ordentlichen und im besondeèren
Verfahren dem Forstamt als Amtsanwalt zu .

Anzeigen , welche nicht nach Maßgabe der Verordnung
über das Forststrafrecht und das Forststrafverfahren ein -
Schließlich der §S 361 Zikfer 9, §S 368 Zikker 6 undl9 und
§ 370 Zikfer 2 des RStGB . zu verfolgen sind , teilt das
Forstamt der zuständigen Strafverfolgungsbehörde Staats -
anwaltschaft oder Landratsamt ) mit .

Im ordentlichen Verfahren ist beim Amtsgeèricht eine
Anklageschrift einzureichen oder die Erlassung eines
amtsrichterlichen Strafbefehls schriftlich zu beèantragen .

Im besonderen Verfahren wird die öffentliche Klage
durch Ubergabe des Forststrafrégisters ( 39 ) an das
Amtsgeéricht erhoben .

Zu 5S 39: Das Forststrafregister ist — abgesehen von
dringenden Fällen — zu Anfang jeden Monats aufzustel -
len und bis zum 15. jeden Monats dem Amtsgericht Zu
übergeben . Wegen Verjährungsfristen »gl . §S 67 RStGB .
Die Fristen für Ubertrétungen sind drei Monate , für Ver -
gehen drei bis fünf Jahre gerechnet vom Tage der Tat
an . Für jedes Amtsgericht ist ein besonderes Register
aufzustellen .

Ich lasse gleichzeitig den Forstämtern die erforder -
lichen Vor drucke zunächst aus dem badischen Vorrat
zugeéhen , nämlich :
F 1. ( Kopf - und Einlagebogen ) Tagebuch und Forststraf - ⸗

register .
Im Aufdruck des Ubergabeschreibens , Seite 1 ist

auf Zeile 2 handschriftlich zu ändern :
„ gemäß § 39 der Verordnung über das Forststraf —
recht und das Forststrafverfahren im Elsaß vom
5. NovVvember 1943 ( VOBl . S. 164 ff . )“.

Die Anmerkungen sind genau zu beackten .
F 2. ( Kopf - und Einlagebogen ) Tagebuch für Jugendlidie .
F 3. ( Kopf - und Einlagebogen ) Forststrafregister für

Jugendliche . Handschriftliche Anderung wie oben
unter F 1.

F 6. ( nur Kopfbogen ) Hauptbuch über den Vollzug der
Arbeitsstrafen ( 17 und 18 der Verordnung ) .



F 8. ( nur Kopfbogen ) Jahresübersidt .
Muster E III Vorladungssckreiben zur Forst - und Ge —

meindearbeit .
Weiteére Vordrucke nach vorläufig bad . Muster können

bei der E Tpeditur der Forstverwaltung in Straßburg odei
bei benachbarten badischen Forstämtern bestellt werden .

Zu 8 43: Vergleiche das zu §S 33 und 34 über die Staats -
anwaltschaft Gésagte . Die Forstamtsvorstände könnei
sich bei Bedarf ge genseitig vertreten oder den - zuständigenAmtsanwalt um Ve rtretun ; ersuchen .

Im Elsaß anwendbare Be ' stimmungen des bad . Finanz -
gesetzes 1833 ( Anlage 2 zur Ezinführungsverordnung )
Ich verweise zunächst auf das beèreits unter 1 A. zu 81

Kusgeführte .
Von den Forstämtern ist besonders zu beèachten . da⸗

die auf geführten P a ragraphen des Forst⸗
gesetzes selbständige Geltung 8 Die Art und
Form der

Bekannemachuns als Anlage zur Forststraf -
rechtsverordnung darf diese brimäre Eigenbedeutung
keineswegs lassen . Daher sind auch zur
Durchführung dieser korstgesetzlichen
Bestimmungen von allen Forstämtern all -
gemeine Anweisungen an das Forstpersonal zu
geben : insbesondere 2. B. beézüglich § 57 „ Bauen in der
Nähe von V oder § 90 bezüglich aller Wald -
ausstockungen und Kahlhiebe usw .

33 entsprang den Kriegs -
notwendigkeiten im Jahre 1917. Er hat im jetzigen Kriege

mWfürdie Nachkriegszeit erhebliche Bedeutung .
Zu 8 57 bis 59: Anträge auf Ausnahmebev illigung sind

mit Anlagen und mit bégründete Stellungnahmé des

Zu S 52a : Dieser Paragre
j

Torstamt
Da nach diesen Bestimmungen die Forstschutzbèeamten

die Absicht und den Beginn Bauarbeiten von
Ankang an zu verhindern und dem Forstamt zu melden

haben , ist die Forstverwaltung auch in der Lage , den
Naturschutz re

8S mir zur 1

tzeitig in Kenntnis zu setzen , damit en
seine Belar ge selbst vertreten kann . Diese Vorbeugungauf dem Gebiet des Natursckutzes ist vielfadi nur durdf
die Forstve rWaltt ung möglich .

Durch wiederholte Belehl ung und besondere Aufmerk -
18
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samkeit des Forstpersonals muſi verhindert werden , daß
halb - oder ganzvollendète Tatsachen entstéhen . Ich werde

gegebene enfalls das Personal zur Veérantwortung ziehen .

Zu 8 90: Im Elsaß gelten nunmehr nebeneinander die
§§ 90, 90a und 90b des badischen Forstgesetzes un d die
Verordnung gegen Waldverwüstung . Vergleiche hierzu
das unter 1 A. zu § 3 unter àa Gesagte . Der 8 90 FG .
SChreibt die Kahlhiebs - und Rodungsge⸗
nehmigungallgemein vor . Die Verordnung ge —
gen Waldveérwüstung beschränkt ihr Abholzungsverbot
dagegen auf Fälle mit bestimmten Alters - und Flächen -
merkmalen . Uber das Verfahren bei Kahlhiebs - und Aus -
stockungsgenehmigungen , das nunmehr allgemein durch -
zuführen ist (§ 90 FG. ) , ergeht besondèérer Runderlall .

Zu 8 90a : Dieser Paragraph enthält ein allgemeines
Wiederanpflanzungsgebot .

Zu 8 94 bis 96: Diese Bestimmungen wahren die Be-
lange der Wasserbaubehörden für den Flußbau .

Zusammenfassend zu IA B und C bemerke ich noch
Weckes Belehrung der F t betriebs - und
Schutzbeamten durch die Forstämter : Die
mit A und C überschriebenen Gebiete müssen die
amten restlos beherrschen . Unter B kür sie
erster Linie in Betracht die 88 1, 2, 3 , 6, 7, 8, 9, 11,

⁰22 23 2 % 27 28. 29, 30, 31.

II. Die Verordnung über Feld - und Forstdiebstähle im Elsaß
vom 5. November 1943 ( VOBl . S. 163) .

Der Wortlaut der damit eingeführten Verordnung des
Generalbeévollmächtigten für die R vom
20. September 1942 findet sich im RGBl . I S. 55

Danach können auch in F örStdiebS ällen die
Entwendungen von Holz oder anderen Walderzeugnissen
nach dem RStGB . als Diebstahl und Unterschlagung
bestraft werden . Die Antragstellung des Forstamtes ist
also nicht an das mildere Strafmaſi des Forststrafrechts
gebunden . Ein solcher Antrag ist bei der Staatsanwalt⸗
schaft zu stellen . Die in der Forststrafrechtsperordnung
vorgesehenen Nebenstrafen (Z2. B. §S 20) und sonstigen
Rechtsnachteile einschliefflich der Verpflichtung zum Wert —
ersatz sind gleichzeitig bei der Staatsanwaltschaft zu be -
antragen .
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